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ZEITGESPRÄCH

Eine der zentralen Fragen der 
Steuerpolitik lautet: Wie kann 

die Steuerlast gerecht auf die Bür-
ger verteilt werden? Nach weitge-
hend akzeptierter Meinung  soll 
dies nach dem Grundsatz der 
Leistungsfähigkeit geschehen. Das 
verlangt zunächst, sich auf einen 
Indikator zur Messung der indivi-
duellen steuerlichen Leistungsfä-
higkeit zu einigen. In der fi nanzwis-
senschaftlichen Literatur dominiert 
die Auffassung, das (umfassend 
defi nierte) Einkommen sei der da-
für geeignete Indikator. Daraus 
ergeben sich dann weitere Konse-
quenzen.

Zur horizontalen
 Steuergerechtigkeit

Personen mit gleich hohem Ge-
samteinkommen müssen dann 
auch die gleiche Steuerlast tragen. 
Dabei spricht man von der hori-
zontalen Steuergerechtigkeit. Sie 
verlangt, dass alles, was im wirt-
schaftlichen Sinn Einkommen dar-
stellt, in der Bemessungsgrundlage 
der Einkommensteuer erfasst wird. 
Dagegen ist in der Vergangenheit 
immer wieder verstoßen worden − 
zunächst durchaus in legaler Form. 
Der Gesetzgeber hat − meist aus 

Steuerehrlichkeit und 
Steuergerechtigkeit

Steuerehrlichkeit ist ein Thema, das jeden Bürger direkt betrifft. Daher hat die aktuelle 
Steuerhinterziehungsaffäre um Stiftungen in Liechtenstein besonders großes öffentliches 

Interesse gefunden. Warum werden Steuern hinterzogen? Hängt die Steuermoral von 
einer als gerecht empfundenen Besteuerung ab? Was ist Steuergerechtigkeit? Sollte 
die Steuergesetzgebung geändert werden, um Betrug zu verhindern? Helfen härtere 

Kontrollen und Strafen? 

Rolf Peffekoven

Steuerhinterziehung ist nur über Reformen 
in den Griff zu bekommen

sozial- und wirtschaftspolitischen 
Gründen − Teile der Bemessungs-
grundlage steuerfrei gestellt. Sol-
che Maßnahmen, auch Steuer-
schlupfl öcher genannt,  standen 
und stehen in Konfl ikt zur horizon-
talen Steuergerechtigkeit. Das ist 
vor allem auch deshalb der Fall, 
weil solche Steuervergünstigungen 
grundsätzlich zwar von allen Steu-
erpfl ichtigen in Anspruch genom-
men werden können, erfahrungs-
gemäß aber nur von Beziehern 
hoher Einkommen genutzt werden. 
Nur für sie lohnt sich wegen der 
hohen (Grenz-)Steuersätze die In-
anspruchnahme in besonderem 
Maße, und nur sie verfügen über 
die zur Nutzung meist erforderli-
chen Eigenmittel. 

Musterbeispiele  waren die nach 
der deutschen Vereinigung ge-
währten Sonderabschreibungen 
für Investitionen in den Wohnungs-
bau in den neuen Bundesländern. 
Hiermit sind schwere Verstöße ge-
gen die horizontale Steuergerech-
tigkeit verbunden gewesen. Auf die 
Anklagebank gehört hier aber nicht 
der Steuerpfl ichtige, der diese „An-
gebote“ genutzt, sondern der Ge-
setzgeber, der sie ermöglicht hat. 

Dem Steuerpfl ichtigen ist in der 
Regel sogar eingeredet worden, 
er tue gesamtwirtschaftlich etwas 
Richtiges, wenn er diese Steuer-
vergünstigungen in Anspruch neh-
me.   

Im Zuge der Steuerreformen 
der letzten Jahre sind die Steuer-
schlupfl öcher und die damit ver-
bundene legale Steuervermeidung 
zurückgedrängt worden. Das ist 
zweifellos ein Beitrag zu einem ge-
rechteren und auch zu einem effi -
zienteren Steuersystem gewesen. 
Nahezu parallel dazu haben viele 
Steuerbürger aber ihre Bemühun-
gen verstärkt, sich – nunmehr aber 
illegal − Steuerfreistellungen zu 
eröffnen, sich sozusagen die Steu-
ersparmodelle selbst zu schaffen. 
Dabei werden entweder Teile des 
Einkommens bei einer Steuererklä-
rung nicht angegeben oder Kosten 
der Einkunftserzielung zu hoch 
ausgewiesen, weil Ausgaben für 
die private Lebenshaltung als Wer-
bungskosten oder Betriebsaus-
gaben deklariert werden. Hiermit 
wird gegen die Steuergesetze ver-
stoßen; es liegt der strafrechtliche 
Tatbestand der Steuerhinterzie-
hung vor. Auch hierbei handelt es 
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sich selbstverständlich um einen 
Verstoß gegen die Steuergerech-
tigkeit. Hinzukommen Aufkom-
mensverluste für den Staat und 
– im Unternehmenssektor −  Wett-
bewerbsverzerrungen im Verhältnis 
der Steuerehrlichen zu den Steuer-
hinterziehern. 

Zur vertikalen
 Steuergerechtigkeit

Personen mit unterschiedlich 
hohem Gesamteinkommen müs-
sen steuerlich unterschiedlich stark 
belastet werden. Hierbei spricht 
man von vertikaler Gerechtigkeit. 
Die entscheidende Frage ist aber, 
wie unterschiedlich differierende 
Einkommen belastet werden sol-
len. Reicht dafür ein proportionaler 
Steuertarif oder ist ein progressiver 
geboten? Im letzten Fall muss dann 
auch über die Form der Progressi-
on und den Progressionsgrad ent-
schieden werden. Trotz zahlreicher 
Bemühungen ist es der Wissen-
schaft bisher nicht gelungen, den 
für die Durchsetzung einer gerech-
ten Besteuerung erforderlichen 
Tarif herzuleiten. Darüber wird po-
litisch entschieden. Im geltenden 
Tarif kommen also die politischen 
Mehrheitsvorstellungen über eine 
(vertikal) gerechte Besteuerung 
zum Ausdruck. Vertikale Steuer-
gerechtigkeit verlangt, dass dem 
Steuertarif das Gesamteinkommen 
unterworfen wird, also nicht für be-
stimmte Einkunftsarten tarifl iche 
Sonderregelungen gelten. 

Eine solche „Schedulisierung“ 
der Einkommensteuer war in den 
letzten Jahren zu beobachten und 
wird auch immer wieder in die Dis-
kussion gebracht: Zinsen und Divi-
denden werden ab 2009 – außer-
halb des Einkommensteuertarifs 
− einer (proportionalen) Abgeltung-
steuer unterliegen; einbehaltene 
Gewinne einer Personengesell-
schaft werden anders besteuert 
als ausgeschüttete, Gewinne aus 

Kapitalgesellschaften anders als 
Gewinne aus Personengesell-
schaften. Der Sachverständigen-
rat zur Begutachtung der gesamt-
wirtschaftlichen Entwicklung hat 
sich im Jahre 2003 für eine duale 
Einkommensteuer ausgesprochen: 
Arbeitseinkommen sollen danach 
dem (heutigen) progressiven Ein-

kommensteuertarif, Kapitaleinkom-
men dagegen einer proportionalen 
Steuer von 30% unterliegen. All 
diese Maßnahmen führen dazu, 
dass die im Einkommensteuertarif 
zum Ausdruck kommenden Vor-
stellungen über vertikale Steuerge-
rechtigkeit verletzt werden. Zudem 
wird ein Anreiz geschaffen, Ein-
kommen umzudeklarieren, um in 
den Genuss der jeweils niedrigeren 
Steuersätze zu kommen.

Einzelne Bürger haben die Vor-
teile der „Schedulisierung“ auch 
für sich entdeckt und unterwerfen 
zum Beispiel ihre Zinseinkünfte 
nicht dem (hohen) deutschen Ein-
kommensteuertarif, sondern einer 
(niedrigeren) ausländischen Quel-
lensteuer. Die Kapitalanlage im 
Ausland ist für sich gesehen nicht 
strafbar; nur müssen die auslän-
dischen Einkünfte im Rahmen der 
Steuererklärung gegenüber den 
deutschen Finanzbehörden ord-
nungsgemäß deklariert und da-
durch in die Gesamtbesteuerung 
(in der Regel unter Anrechnung 
der im Ausland gezahlten Steuer) 
einbezogen werden. Hierbei ist 
die Steuerverwaltung aber auf die 
Ehrlichkeit des Steuerpfl ichtigen 
oder auf Kontrollmitteilungen der 
ausländischen Finanzbehörden an-
gewiesen. Um beides ist es derzeit 
nicht zum Besten bestellt.

Steuerhinterziehung 
greift um sich

Steuerhinterziehung wird kei-
neswegs nur von Beziehern hoher 
Einkommen und auch nicht nur bei 
Kapitaleinkünften betrieben, son-
dern hat sich offenbar zu einer Art 
Volkssport entwickelt: Der Mana-
ger mit hohem Gesamteinkommen 
bringt Teile seines Einkommens 
ins Ausland und deklariert hierzu-
lande die im Ausland erhaltenen 
Zinsen und Dividenden nicht. Der 
Handwerker erledigt in einem Pri-
vathaushalt Arbeiten „ohne Rech-
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nung“; der Haushaltsvorstand 
zahlt seiner Hausangestellten den 
Lohn „auf die Hand“; bei der Be-
rechnung der Pendlerpauschale 
wird die Entfernung zum Arbeitsort 
„großzügig ermittelt“; private Aus-
gaben werden als Betriebsausga-
ben deklariert.  Die Beispiele las-
sen sich fortsetzen. 

Gründe für die
Steuerhinterziehung

Was kann der Grund dafür sein, 
dass es um die Steuerehrlichkeit 
vieler Bürger nicht zum Besten 
steht? Die folgenden Erklärungen, 
die keine Entschuldigung für den 
strafrechtlich relevanten Sachver-
halt sein können, bieten sich an:

Steuerzahlung bedeutet immer • 
den zwangsweisen Entzug von 
Teilen des Einkommens. Dagegen 
wird man möglicherweise vor al-
lem dann aufbegehren, wenn die 
Besteuerung als zu hoch und da-
mit als nicht fair angesehen wird. 
Das trifft für Deutschland wohl 
zu: Der Spitzensteuersatz liegt 
einschließlich der Reichensteuer 
bei 45%, dazu kommen noch der 
Solidaritätszuschlag und (für vie-
le) die Kirchensteuer.

Die Einkommensteuer ist tech-• 
nisch schwierig. Sowohl die 
Verwaltung als auch die Bürger 
sind damit zum Teil überfordert. 
Da die Finanzbehörden nicht al-
le Steuererklärungen lückenlos 
überprüfen, die Betriebe nicht 
regelmäßig kontrollieren und Ver-
dächtige nicht immer verfolgen 
können, steigt der Anreiz zur Hin-
terziehung. Viele Steuerpfl ichtige 
vermuten, sie könnten nicht alle 
legalen Steuerminderungen nut-
zen, zahlten also im Endeffekt zu 
viel Steuern. Nur über Hinterzie-
hung könne man sich halbwegs 
schadlos halten. Solches Ver-
halten wird auch gefördert, wenn 
in den Medien – wenngleich 
sachlich unzutreffend − immer 

wieder behauptet wird, Steuern 
würden in Deutschland nur die 
„Dummen“, vor allem die Bezie-
her niedriger Einkommen zahlen, 
während die Bezieher hoher Ein-
kommen weitgehend steuerfrei 
blieben.

 Hinsichtlich der steuerlichen • 
Behandlung der Zinseinkünfte 
sind viele Bürger der Meinung, 
eine Besteuerung sei nicht ange-
bracht. Da die Kapitalanlage be-
reits aus versteuertem Einkom-
men gebildet worden sei, dürften 
die Zinserträge nicht erneut be-
steuert werden. Diese „Doppel-
besteuerungsthese“ wird auch 
in der fi nanzwissenschaftlichen 
Diskussion immer wieder be-
müht; sie ist jedoch im Rahmen 
der Einkommensteuer unzutref-
fend: Zinsen sind in einer Perio-
de neu zufl ießende Einkommen, 
die der Besteuerung unterliegen 
müssen.

Steuern sind Zwangsabgaben. • 
Erfahrungsgemäß sind aber 
Zwangsmaßnahmen nur durch-
zusetzen, wenn bei Fehlverhal-
ten fühlbare und abschreckend 
wirkende Sanktionen einsetzen. 
Das Steuerstrafrecht sieht zwar 
durchaus hohe Strafen vor, die 
aber in Einzelfällen nicht als ab-
schreckend angesehen werden 
und erfahrungsgemäß oft zu 
Geldbußen (statt der vorgese-
henen Haftstrafen) führen. Das 
Risiko, bei Steuerhinterziehung 
erwischt zu werden, wird zudem  
von vielen für gering erachtet.  

 Der Widerstand, Steuern zu zah-• 
len, wird auch dadurch gefördert, 
dass die Bürger zumindest die 
Vermutung haben, mit „ihrem 
Geld“ gehe der Staat nicht gera-
de sorgsam um. Zwar sind Steu-
ern nach § 3 Abs. 1 Abgabenord-
nung „Geldleistungen, die nicht 
eine Gegenleistung für eine be-
sondere Leistung darstellen…“, 

sie fl ießen in den Gesamthaushalt 
und stehen zur Finanzierung aller 
Ausgaben zur Verfügung. Äqui-
valenzmäßige Zusammenhänge 
gelten dabei also nicht. Dennoch: 
Die dauernden Hinweise – vor 
allem der Rechnungshöfe – über 
Misswirtschaft im öffentlichen 
Bereich, mögen für manche den 
Anreiz zur Steuerhinterziehung 
fördern. 

Für den Quellenabzug

Steuerhinterziehung ist für den 
einzelnen Steuerpfl ichtigen nicht 
möglich, solange eine Steuer im 
Quellenabzugsverfahren erhoben 
wird. Die Lohnsteuer wird zum 
Beispiel vom Arbeitgeber einbe-
halten und abgeführt; der einzelne 
Arbeitnehmer hat keine Gelegen-
heit, sie zu hinterziehen. Das wird 
erst möglich, wenn sich an das 
Lohnsteuererhebungsverfahren ei-
ne Steuerveranlagung anschließt. 
Hierbei ist die Finanzbehörde dann 
wieder auf die Steuerehrlichkeit 
angewiesen. Das lässt zunächst 
einmal den Schluss zu, dass zur 
Vermeidung der Steuerhinterzie-
hung – wo immer möglich und 
ökonomisch sinnvoll – die Quel-
lenbesteuerung eingeführt werden 
sollte. Allerdings gibt es dabei en-
ge Grenzen: Die Steuererhebung 
an der Quelle kann immer nur in 
standardisierter und pauschalierter 
Form sowie ohne Rücksicht auf die 
übrigen Einkünfte erhoben werden, 
kann damit also gerade nicht einer 
an der persönlichen Leistungsfä-
higkeit orientierten Besteuerung 
gerecht werden. 

Den Weg zum Quellenabzug hat 
der Gesetzgeber in der Vergan-
genheit auch beschritten. So wird 
seit 1992 eine Zinsabschlagsteuer 
erhoben, weil sich zuvor gezeigt 
hatte, dass die Zinseinkünfte bei 
inländischen Anlagen vielfach nicht 
ordnungsgemäß deklariert wur-
den und damit weitgehend steu-
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erfrei blieben. Das Risiko, dabei 
„erwischt“ zu werden, war relativ 
gering, so dass die damals prak-
tizierte Besteuerung im Rahmen 
der Steuerveranlagung als wenig 
effi zient galt und gemeinhin als 
„Dummensteuer“ bezeichnet wur-
de.  Mit der Zinsabschlagsteuer 
ist der Steuerhinterziehung bei in-
ländischen Anlagen ein Riegel vor-
geschoben worden. Allerdings hat 
das auch dazu geführt, dass seit-
dem verstärkt Kapital im Ausland 
(vor allem in so genannten Steuer-
oasen) angelegt und dort erzielte 
Kapitaleinkünfte rechtswidrig im 
Inland nicht deklariert werden. So-
lange es keinen Datenaustausch 
zwischen den Finanzbehörden 
gibt, sind solche Einkünfte schwer 
zu erfassen. Hier ist zweifellos die 
offene Flanke bei der Durchset-
zung von Steueransprüchen. 

Die offene Flanke: 
Kapitalanlagen im Ausland

Deshalb war es schon richtig, 
dass die Bundesregierung ver-
sucht hat, zumindest innerhalb 
der Europäischen Union Kontroll-
mitteilungen bei Zinseinkünften zu 
erhalten. Nach jahrelangen Ver-
handlungen ist es im Jahre 2005 zu 
einer Zinsrichtlinie gekommen, in 
der sich zwölf der damals 15 EU-
Staaten bereit erklärt haben, Kon-
trollmitteilungen abzugeben. Drei 
Länder (Belgien, Luxemburg, Ös-
terreich) waren dazu − mit Hinweis 
auf die dort geltenden Regelungen 
zum Bankgeheimnis – nicht bereit. 
Diese Staaten erheben nunmehr 
eine Quellensteuer mit einem Satz, 
der innerhalb von  zehn Jahren von 
zunächst 15% bis auf 30% steigen 
wird. Vom Steueraufkommen wer-
den pauschal und anonym 75% 
an das jeweilige Wohnsitzland des 
Kapitalanlegers überwiesen. Die 
genannten drei EU-Mitgliedsländer 
waren zur Erhebung einer Quellen-
steuer aber nur bereit, wenn auch 
Drittländer (vor allem: Schweiz, 
Liechtenstein, Monaco), die briti-

schen Kanalinseln und die über-
seeischen Territorien der Mitglieds-
länder entsprechende Regelungen 
einführten. Dies ist inzwischen ge-
schehen.

Damit ist zweifellos ein Fort-
schritt im Kampf gegen die Steuer-
hinterziehung erzielt worden, aber 
es bleiben nach wie vor Lücken. 
Solange die Quellensteuern im 
Ausland niedriger sind als die in-
ländische Steuerbelastung, bleibt 
ein Anreiz zur Steuerhinterziehung. 
Zudem betreffen die derzeitigen 
Regelungen nur Privatpersonen. 
Das erklärt, warum über bestimm-
te Rechtskonstruktionen (wie et-
wa Stiftungen in Liechtenstein) 
nach wie vor Steuern hinterzogen 
werden können. Erfasst werden in 
der Regel auch nur Zinseinkünfte. 
Deshalb werden Kapitalanlagen 
gesucht oder neu entwickelt, de-
ren Erträge nicht als Zinseinkünfte 
gelten. 

Gerade die aktuellen Fälle der 
bekannt gewordenen Steuerhinter-
ziehung über Anlagen in Liechten-
stein zeigen, dass bei der EU-Zins-
richtlinie nachgebessert werden 
müsste. Allerdings sind dazu ein-
stimmige Beschlüsse der EU-Mit-
gliedsländer erforderlich, die ange-
sichts der doch erheblichen Mei-
nungsunterschiede nicht zu erwar-
ten sind. Aber selbst wenn es zum 
Beispiel in Europa gelingen würde, 
grundsätzlich Kontrollmitteilungen 
durchzusetzen, dann würden neue 
Steueroasen – möglicherweise in 
immer exotischeren Ländern – ge-
funden, die die Hinterziehung noch 
ermöglichen. Diese Staaten zu 
steuerpolitischem Wohlverhalten 
– konkret: zu Kontrollmitteilungen 
– zu bewegen, dürfte außerordent-
lich schwer sein.

Was kann getan werden?

Die Steuerhinterziehung über 
Steueroasen wird man letzten En-
des nur in den Griff bekommen, 
wenn es zu einer internationalen 

Einigung auf ein einheitliches Be-
steuerungsverfahren käme. Das 
könnte zum Beispiel das Wohn-
sitzlandprinzip mit Kontrollmittei-
lungen oder das Quellenlandprin-
zip mit einheitlichen Steuersätzen 
sein. Chancen für eine solche Re-
form gibt es angesichts der unter-
schiedlichen Interessenlagen der 
einzelnen Staaten nicht. Deshalb 
kann nur mit Maßnahmen der na-
tionalen Politik reagiert werden. 
Wenn man die Steuerhinterziehung 
mit den oben genannten Gründen 
erklärt, könnten das folgende Maß-
nahmen sein:

 Eine Steuerreform müsste in • 
Richtung einer technisch einfa-
cheren Einkommensteuer gehen. 
Damit würden auch die Kontrol-
len der Finanzverwaltung erleich-
tert. Hätte man sich zum Beispiel 
für das System einer „Flat-Rate 
Tax“ entschieden, dann könnten 
Einkünfte in größerem Umfang 
abschließend an der Quelle be-
steuert werden, was die Steuer-
hinterziehung durch unterlassene 
Deklaration verhindert.

Eine Reform sollte auch eine Ab-• 
senkung der Steuerbelastung 
bringen. Das würde die Position 
Deutschlands im internationalen 
Steuerwettbewerb verbessern und 
die Anreize schwächen, zwecks 
Hinterziehung ins Ausland auszu-
weichen. Eine niedrigere Belas-
tung würde wahrscheinlich von 
vielen als fair angesehen, was 
ebenfalls Ausweichstrategien un-
wahrscheinlicher macht.

Angesichts der budgetären Situ-• 
ation verlangen Steuersenkungen 
Ausgabenkürzungen. Sämtliche 
Staatstätigkeiten müssen über-
prüft und insbesondere die kon-
sumtiven Ausgaben zurückge-
führt werden. Auch damit könnte 
das augenscheinlich gestörte 
Vertrauensverhältnis zwischen 
dem Staat und seinen Bürgern 
verbessert werden.
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Steuerhinterziehung erregt in 
der öffentlichen Debatte immer 

wieder Aufmerksamkeit. Jüngster 
Stein des Anstoßes sind die Vor-
würfe an den deutschen Postchef 
mittels einer liechtensteinischen 
Stiftung Steuern dem Deutschen 
Fiskus vorenthalten zu haben. Kein 
Zweifel, niemand bezahlt gerne 
Steuern. Staaten benötigen aber 
zur Erfüllung kollektiver Aufgaben 
fi nanzielle Mittel. Deshalb besteht 
eine allgemeine Steuerpfl icht. 

Wie können nun Bürger an-
gehalten werden, dass sie ihrer 
Steuerpfl icht auch nachkommen? 
Es gibt eine vermeintlich einfa-
che Antwort: Bürger müssen über 
eine Politik aus Kontrolle und Be-
strafung gezwungen werden, ihre 
Steuern abzuliefern.1 Der deutsche 
Finanzminister Steinbrück forderte 
denn auch kürzlich die Justiz auf, 
Steuervergehen härter zu ahnden. 
Er verlangt Änderungen im Straf-
vollzug. Die Höchststrafe von zehn 
Jahren für Steuerhinterziehung 
sei nicht das Problem. „Es kommt 
darauf an, dass die Gerichte Straf-

1 M.G. A l l i n g h a m , A. S a n d m o : Income 
Tax Evasion: A Theoretical Analysis, in: Jour-
nal of Public Economics, 1 (1972), S. 323-
338.

taten auch entsprechend ahnden 
und verurteilte Steuerstraftäter 
wirklich hinter Gitter kommen. Das 
muss eine abschreckende Wirkung 
haben.“ Zudem müsse die Steuer-
fahndung in Deutschland besser 
organisiert werden.2 

Ähnliches ist vom Präsidenten 
der Schweizer Sozialdemokraten 
Christian Levrat zu vernehmen: Die 
Zahl der Steuerfahnder bei der Eid-
genössischen Steuerverwaltung 
sei von derzeit 20 auf 100 aufzu-
stocken. Das Beispiel Deutschland 
zeige, welches Ausmaß Missbräu-
che in der Wirtschaft annehmen 
können. Die Kontrolle hält Levrat 
für eindeutig ungenügend. Dabei 
lohnten sich Steuerinspektoren 
buchstäblich: Sie erwirtschafteten 
ein Mehrfaches der Kosten, die sie 
selbst verursachten.3 

Steuerhinterziehung – 
ein Volkssport?

Vor dem Hintergrund dieser Aus-
sagen stellt sich die Frage: ist das 
Androhen von Geld- und Gefäng-
nisstrafen und eine hohe Kontrollin-
tensität der Steuerfahndung tat-

2  Bild am Sonntag vom 24.2.2008.

3  SonntagsBlick vom 24.2.2008.

sächlich eine erfolgsversprechende 
Strategie zu Stärkung der Steuer-
moral? Muss davon ausgegangen 
werden, dass Steuerhinterziehung 
zum Volkssport geworden ist – wie 
der Chef der Deutschen Steuer-
Gewerkschaft argumentiert.4

Leider gibt es keine Länderstu-
dien, die vergleichbare Statistiken 
über das Ausmaß an Steuerhin-
terziehung geben könnten. Der 
US-amerikanische Internal Re-
venue Service vermutet anhand 
von 46 000 zufällig ausgewählten 
Steuerdeklarationen im Jahr 2001 
eine Steuerhinterziehungsrate von 
15% bis 17% der angegebenen 
Einkommen.5 Untersuchungen für 
die Schweiz gehen im langjährigen 
Durchschnitt relativ konstant von 
etwas über 20% Steuerhinterzie-
hung aus,6 während eine Studie 
aus Dänemark Ende der 1990er 
Jahre eine Rate von ungefähr 

4 Dieter O n d r a c e k  in der Frankfurter Rund-
schau vom 18. 2.2008.

5 IRS (Internal Revenue Service) 
(2005), http://www.irs.gov/newsroom/
article/0,,id=137247,00.html.

6 L. F e l d , B. S. F re y :  Tax Evasion in Swit-
zerland: The Role of Deterrence and Tax Mo-
ral, Working Paper Nr. 284, Institute for Em-
pirical Research in Economics, Universität 
Zürich 2006.

Christoph A. Schaltegger, Friedrich Schneider, Benno Torgler

Vertrauen als Basis: warum verstärkte Kontrollen und 
schärfere Strafen nicht helfen

Gegen die Steuerhinterziehung 
wird man dagegen mit zwei Maß-
nahmen wenig ausrichten können, 
die immer wieder empfohlen wer-
den: Das Steuerstrafrecht muss 
nicht verschärft werden; es sollte 
nur konsequent und möglichst ein-
heitlich angewendet werden. Die 

dort vorgesehenen Strafen sind 
wohl hinreichend. Die momentane 
Situation wird von der Steuerge-
werkschaft verständlicherweise ge-
nutzt, um zusätzliches Personal für 
Steuerprüfung und Steuerfahndung 
zu fordern. Wenn ein Steuerfahn-
der pro Jahr ein bestimmtes Steu-

ermehraufkommen sichert, dann 
lässt sich die Zahl der Bedienste-
ten ermitteln, die das geschätzte 
Hinterziehungsvolumen erbringen 
könnte. Aber: Hier gilt sicher nicht 
dieser allzu einfache Dreisatz, son-
dern schon eher das Gesetz vom 
sinkenden Grenzertrag. 
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2% bis 4% des BIP ermittelt.7 In 
Deutschland beträgt die Steuer-
hinterziehung unterer und mittlerer 
Einkommensschichten (meistens 
durch Schwarzarbeit verursacht) 
im Jahr 2007 schätzungsweise 12 
bis 15 Mrd. Euro im Bereich der 
Einkommensteuer. Bei den obe-
ren Einkommensschichten sind es 
noch einmal ca. 10 Mrd. Euro, so 
dass insgesamt eine Summe von 
ca. 25 Mrd. Euro errechnet wurde. 
Das entspricht ca.1% des BIP für 
Steuerhinterziehung bei der Ein-
kommensteuer.8 

International vergleichbar sind 
dagegen Umfragen zu Steuerhin-
terziehung und zur Steuermoral. 
Das World Economic Forum (WEF) 
befragt beispielsweise Manager 
weltweit nach ihrer Einschätzung 
zur Steuerehrlichkeit. Im Ergebnis 
halten viele Manager Steuerhinter-
ziehung in ihren Ländern tatsäch-
lich für ein zunehmendes Problem. 
Nicht so aber in der Schweiz: die 
Steuerhinterziehung wird als relativ 
unbedeutend beurteilt.9 Im Weite-
ren werden im World Values Survey 
Umfragen zur Steuermoral durch-
geführt. Es wird zu ergründen ver-
sucht, in welchem Umfang Steuer-
pfl ichtige die Entrichtung von Steu-
ern als moralische Pfl icht erkennen. 
In einer Befragung aus dem Jahr 
1997 waren 47% der Deutschen 
der Meinung, dass Steuerhinter-
ziehung in keinem Fall in Ordnung 
sei. Für die Schweiz liegt der Wert 
bei etwa 54%. In beiden Ländern 
ist eine sinkende Tendenz in den 
1990er Jahren festzustellen.10

7 S.B. N i e l s e n , P. S c h o u ,  J.K. S ø -
b y g a a rd :   Elements of Income Tax Evasion 
and Avoidance in Denmark, in: Swedish Eco-
nomic Policy Review, 9 (2002), S. 139-164. 

8 F. S c h n e i d e r : Der Einfl uss der Min-
destlöhne auf die Schattenwirtschaft 2008 
in Deutschland: Fluch oder Segen?, in: ifo-
Schnelldienst, Nr. 6, 2008.

9 World Economic Forum (WEF): Global 
Competitiveness Report 2001-2002.

10 World Values Survey 1997.

Verlässliche und über die Zeit 
vergleichbare Daten werden zum 
Umfang der Schattenwirtschaft 
ermittelt. Wie Untersuchungen für 
die deutschsprachigen Länder zei-
gen, hat die Schwarzarbeit über 
die letzten 30 Jahre deutlich zuge-
nommen, wenngleich in den letz-
ten drei Jahren eine Stabilisierung 
eingetreten ist. Während in der 
Schweiz wie in Österreich knapp 
8% des BIP im Schatten der offi -
ziellen Wirtschaft erbracht werden, 
liegen die Werte für Deutschland 
bei über 14%. Auch wenn Steuer-
hinterziehung nicht mit Schatten-
wirtschaft gleichbedeutend ist, so 
besteht doch eine komplementäre 
Beziehung. Schwarzarbeit ist die 
wahrscheinlichste Variante der 
Steuerhinterziehung. 11

Steuermoral politisch 
von Bedeutung

Alles in allem vermitteln die Da-
ten den Eindruck, dass Steuern 
zwar in erheblichem Maße hinter-
zogen werden. Interessanterweise 
sind die Werte aber wesentlich ge-
ringer als man aufgrund des Straf-
maßes und der Entdeckungswahr-
scheinlichkeit erwarten müsste. 
Wäre der typische Steuerzahler ein 
Hasardeur, der seine Steuerehrlich-
keit einzig in Abhängigkeit von der 
Aufdeckungswahrscheinlichkeit 
und der erwarteten Strafe festlegte, 
müsste von weit höheren Werten 
bei der Steuerhinterziehung ausge-
gangen werden. Die Steuerehrlich-
keit ist offensichtlich stärker entwi-
ckelt als das angedrohte Strafmaß 
bei Hinterziehung vermuten ließe. 
Es muss folglich so etwas geben 
wie Steuermoral.12 

11 Friedrich S c h n e i d e r, Benno To rg l e r, 
Christoph A. S c h a l t e g g e r : Kompaktwis-
sen Schattenwirtschaft und Steuermoral in 
der Schweiz, Zürich 2008.

12 B. To rg l e r : Tax Compliance and Tax Mo-
rale: A Theoretical and Empirical Analysis, 
Cheltenham 2007.

Der Begriff Steuermoral ist dabei 
nicht synonym zu Steuerehrlichkeit. 
Vielmehr stellt er einen Erklärungs-
faktor der Steuerehrlichkeit dar. Es 
geht um einen moralischen Aspekt 
der Besteuerung, eine grundsätzli-
che, innere Bereitschaft der Bürger, 
einen Beitrag zur Finanzierung von 
Gemeinschaftsprojekten zu leisten. 
Verschiedene Studien gehen sogar 
davon aus, dass dem moralischen 
Aspekt der Steuerehrlichkeit ei-
ne größere Bedeutung zukommt, 
als den staatlichen Zwangs- und 
Sanktionsinstrumenten. Die Steu-
ermoral ist also auch politisch be-
deutsam. Studien bestätigen, dass 
die institutionelle und politische 
Qualität eines Landes einen star-
ken Einfl uss auf die Steuermoral 
ausübt. 

Gesellschaftliches Vertrauens-
kapital entscheidend

Nimmt man die Steuermoral in 
einer Gesellschaft nicht als eine 
durch den Sozialisationsprozess 
gegebene Meta-Präferenz hin, ist 
es wichtig zu verstehen, warum 
und wann Steuerzahler eine intrin-
sische Motivation zur Befolgung 
der Steuerpfl icht entwickeln. Da-
bei zeigt sich, dass es wichtig ist, 
das Verhältnis zwischen Staat, 
Wirtschaft und Gesellschaft zu 
beleuchten. Man könnte vom „Ver-
trauenskapital“ in der Gesellschaft 
sprechen. 

In diesem Zusammenhang spielt 
das Verhalten der Behörden ge-
genüber den Steuerpfl ichtigen eine 
wichtige Rolle, genauso wie das 
Verhalten der Leistungsträger und 
Vorbilder einer Gesellschaft.13 Hilf-
reiche und respektvolle Unterstüt-
zung der Steuerpfl ichtigen erhöht 
die Steuerehrlichkeit – insbesonde-
re in einem Steuersystem, das wie 
in der Schweiz in hohem Maße auf 
der Mitwirkung des Steuerpfl ich-

13 L. F e l d , B. S. F re y,  a.a.O.
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tigen basiert. Offensichtlich be-
trügerisches Verhalten sollte zwar 
konsequent geahndet werden, 
damit sich ehrliche Steuerzahler 
nicht ausgenutzt fühlen. Nicht hin-
ter jeder gesetzlichen Übertretung 
steht aber eine Absicht. Schroffe 
Verfügungen lassen in diesem Fall 
ein Gefühl der Ohnmacht gegen-
über der Staatsgewalt entstehen. 
Je eher sich der Steuerpfl ichtige 
als Partner behandelt fühlt, desto 
größer ist auch sein Verständnis für 
den Steuerbescheid. Dazu gehört, 
dass die Entscheidungen der Be-
hörden auch von juristischen Lai-
en verstanden und nachvollzogen 
werden können. 

Nicht überraschend sind die er-
wähnten Bestimmungsgründe in 
der Regel vor allem bei dezentraler 

Steuerkompetenz und direktdemo-
kratischer Mitsprachemöglichkeit 
eher gewährleistet. Beide instituti-
onellen Rahmenbedingungen ha-
ben einen prägenden Einfl uss auf 
die Steuerpolitik und damit auf die 
Steuermoral. Je stärker die Bürger 
in die Entscheide der Ausgabenpo-
litik eingebunden sind, desto eher 
sind sie auch bereit, zu deren Fi-
nanzierung beizutragen. 

Einen entscheidenden Einfl uss 
auf die Steuerehrlichkeit übt letzt-
lich auch die Konstruktion des 
Steuersystems aus. Nicht nur eine 
steigende Abgabenlast erhöht den 
Anreiz zur Steuerhinterziehung. Die 
Steuerstruktur insgesamt spielt 
ebenfalls eine wichtige Rolle. Die 
Komplexität des Steuersystems 
dürfte einen negativen Einfl uss auf 

die Steuerehrlichkeit ausüben, weil 
sich die Steuerpfl ichtigen überfor-
dert fühlen und politisch ungewoll-
te Verteilungseffekte entstehen, an 
denen sich die öffentliche Meinung 
entzündet. 

Vertrauen ist mehr als gut – 
Kontrolle keineswegs besser

Die Frage der Steuerehrlichkeit 
ist vielschichtig und facettenreich: 
der Staat befi ndet sich auf einem 
schmalen Grat zwischen Vertrau-
en und Kontrolle. Unverhältnismä-
ßige Schärfe in der Bekämpfung 
der Steuerhinterziehung untergräbt 
das Vertrauensverhältnis zwischen 
Bürger, Staat und Wirtschaft ge-
nauso wie die Duldung von betrü-
gerischem Verhalten. Die geforder-
te massive Verstärkung der Steu-
erkontrolle und die striktere Sank-

OECD1 1989/90 1994/95 1997/98 1999/00 2001/02 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Australien 10,1 13,5 14,0 14,3 14,1 13,7 13,2 12,6 11,4 11,7 10,6

Belgien 19,3 21,5 22,5 22,2 22,0 21,4 20,7 20,1 19,2 18,3 17,5

Kanada 12,8 14,8 16,2 16,0 15,8 15,3 15,1 14,3 13,2 12,6 12,0

Dänemark 10,8 17,8 18,3 18,0 17,9 17,4 17,1 16,5 15,4 14,8 13,9

Deutschland 11,8 13,5 14,9 16,0 16,3 17,1 16,1 15,4 15,0 14,7 14,2

Finnland 13,4 18,2 18,9 18,1 18,0 17,6 17,2 16,6 15,3 14,5 13,8

Frankreich 9,0 14,5 14,9 15,2 15,0 14,7 14,3 13,8 12,4 11,8 11,1

Griechenland 22,6 28,6 29,0 28,7 28,5 28,2 28,1 27,6 26,2 25,1 24,3

Grossbritannien 9,6 12,5 13,0 12,7 12,5 12,2 12,3 12,0 11,1 10,6 10,1

Irland 11,0 15,4 16,2 15,9 15,7 15,4 15,2 14,8 13,4 12,7 12,2

Italien 22,8 26,0 27,3 27,1 27,0 26,1 25,2 24,4 23,2 22,3 21,4

Japan 8,8 10,6 11,1 11,2 11,1 11,0 10,7 10,3 9,4 9,0 8,8

Niederlande 11,9 13,7 13,5 13,1 13,0 12,7 12,5 12,0 10,9 10,1 9,6

Neuseeland 9,2 11,3 11,9 12,8 12,6 12,3 12,2 11,7 10,4 9,8 9,4

Norwegen 14,8 18,2 19,6 19,1 19,0 18,6 18,2 17,6 16,1 15,4 14,7

Österreich 6,9 8,6 9,0 9,8 10,6 10,8 11,0 10,3 9,7 9,4 8,1

Portugal 15,9 22,1 23,1 22,7 22,5 22,2 21,7 21,2 20,1 19,2 18,7

Schweden 15,8 19,5 19,9 19,2 19,1 18,6 18,1 17,5 16,2 15,6 14,9

Schweiz 6,7 7,8 8,1 8,6 9,4 9,5 9,4 9,0 8,5 8,2 7,9

Spanien 16,1 22,4 23,1 22,7 22,5 22,2 21,9 21,3 20,2 19,3 18,7

USA 6,7 8,8 8,9 8,7 8,7 8,5 8,4 8,2 7,5 7,2 7,0
Ungewichteter Durchschnitt 
über 21 OECD-Länder

12,7 16,2 16,8 16,8 16,7 16,5 16,1 15,6 14,5 13,9 13,3

1 Provisorische Werte für 2006, 2007 und 2008.

Die Größe der Schattenwirtschaft in 21 OECD-Ländern von 1989/90 bis 2008
 (in % des offi ziellen BIP  unter Verwendung des Bargeldnachfrageansatzes und des DYMIMIC-Verfahrens )

Q u e l l e : Friedrich S c h n e i d e r, Benno To rg l e r, Christoph A. S c h a l t e g g e r : Kompaktwissen Schattenwirtschaft und Steuermoral in der 
Schweiz, Zürich 2008.
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Seit der öffentlichen Verhaf-
tung von Klaus Zumwinkel am 

Morgen des 14. Februar 2008 ist 
das Thema „Steuerhinterziehung“ 
(nicht nur) in Deutschland wieder 
auf der Tagesordnung. Dabei hat 
dieser nur das getan, was Millionen 
Deutsche auch tun: Er hat seine 
Steuererklä rung nicht korrekt aus-
gefüllt bzw. vergessen, bestimmte 
Bestandteile seines Einkommens 
zu deklarieren, genauso wie ein La-
dendieb nur vergisst, die von ihm in 
Besitz genommenen Wa ren an der 
Kasse zu bezahlen. Dennoch käme 
kaum jemand auf die Idee, Laden-
diebstahl zu verharmlosen, obwohl 
auch dieser – wie die Steuerhinter-
ziehung – weit verbreitet ist. Dage-
gen wird Steuerhinterziehung häu-
fi g als Kavaliersdelikt betrachtet.1

Nun gibt es tatsächlich die Situ-
ation, dass man bei der Erstellung 
der Steuererklärung et was ver-
gisst, genauso wie es passieren 
kann, dass man etwas aus Verse-
hen nicht bezahlt. In bei den Fällen 
dürfte es sich dabei wohl in aller 
Regel um Kleinigkeiten handeln. 
Wer dagegen größere Beträge ins 
Ausland bringt, um sie der Steu-

1 Siehe z.B. W. S c h ä f e r : Schattenwirt-
schaft, Äquivalenzprinzip und Wirtschaftspo-
litik, Jahrbuch Schatten wirt schaft 2006/07, 
S. 165-182.

er zu entziehen, handelt kriminell. 
Zwi schen jemandem, der bewusst 
unberechtigterweise Sozialhilfe be-
zieht, und jemandem, der bewusst 
Steuern hinterzieht, besteht zumin-
dest moralisch gesehen kein sys-
tematischer Unter schied. Auch ein 
Widerstandsrecht wegen (angeb-
lich) zu hoher, nahezu konfi skatori-
scher Steuern kann man nicht gel-
tend machen. Zum einen sind die 
Steuern in Deutschland im inter-
nationalen Vergleich nicht übermä-
ßig hoch, auch wenn Deutschland 
sicher kein Nied rigsteu erland ist,2 
zum anderen hat in einem demo-
kratischen Rechtsstaat wie der 
Bundesrepu blik Deutschland nie-
mand das Recht, sich unter Be-
rufung auf seine eigenen, von der 
Mehrheit der Bevölkerung abwei-
chenden moralischen Vorstellun-
gen über die demokratisch legi-
timierte Rechtsordnung hinweg-
zusetzen. Er kann sich für deren 
Verändern einsetzen („voice“) oder 
auswandern („exit“), aber solange 

2 Siehe z.B. CH. E l s c h n e r, L. L a m m e r-
s e n , M. O v e re s c h ,  R. S c h w a g e r : The 
Effective Tax Burden of Companies and on 
Highly Skilled Manpower: Tax Policy Stra-
tegies in a Glob alized Economy, in: Fiscal 
Studies, 27 (2006). Die hohen Sozialabzü-
ge, die häufi g angeführt werden und die 
Arbeitnehmereinkom men stark belasten, 
spielen bei den kürzlich bekannt gewordenen 
Fällen massiver Steuerhinterziehung keine 
Rolle.

er in Deutschland lebt, hat er sich 
an die dort geltende Rechtsord-
nung zu halten.

Nun sagt die moralische (bzw. 
auch die strafrechtliche) Einschät-
zung einer Handlung trivia l erweise 
nichts über deren Verbreitung aus. 
Nach der jüngsten Untersuchung 
von F. Schnei der beträgt die Schat-
tenwirtschaft in Deutschland etwa 
16% der offi ziellen Wirt schaft;3 da 
die Schattenwirtschaft regelmä-
ßig mit Steuerhinterziehung ver-
bunden ist, be deu tet dies, dass 
mindestens im gleichen Umfang 
auch Steuern hinterzogen werden. 
Dies ist nach diesen Schätzungen 
deutlich mehr als in der Schweiz: 
Hier schätzt Schneider den Um-
fang der Schattenwirtschaft „nur“ 
auf etwa 9%. Dabei muss man 
freilich berücksichti gen, dass diese 
Schätzungen extrem grob sind und 
anderen Schätzungen widerspre-
chen: Nach einer Untersuchung 
von L.P. Feld und B.S. Frey werden 
in der Schweiz knapp 24% aller 
Einkommen nicht bei der Steuer 

3 Siehe F. S c h n e i d e r : Shadow Economies 
and Corruption All Over the World: New Esti-
mates for 145 Countries, in: Economics, Nr. 
2007-9, 24. Juli 2007. (http://www.econo-
mics-ejournal.org/economics/ journalartic-
les/2007-9 (08/04/08)).

Gebhard Kirchgässner

Fairness, Steuermoral und Steuerhinterziehung

tionierung der Steuerhinterziehung 
wird wohl kaum wesentlich zur 
Steuerehrlichkeit beitragen. Un-
tersuchungen zeigen, dass sogar 
ehrliche Steuerzahler einer in-
tensiveren Abschreckungspolitik 
kritisch gegenüber stehen und 
dies gelegentlich als Indiz dafür 

deuten, die Regierung misstraue 
ihnen. Die intrinsische Motivation, 
Steuern zu zahlen, wird dadurch 
verdrängt mit dem Effekt, dass 
erst recht Wege gesucht werden, 
Steuern zu vermeiden oder gar zu 
hinterziehen. Dann wird das Ge-
genteil dessen erreicht, was beab-

sichtigt ist. Vertrauen in den Staat 

und sein gerechtes Funktionieren 

ist entscheidend für eine hohe 

Steuermoral und eine nachhaltige 

Steuerehrlichkeit. Vertrauen ist so-

mit mehr als gut. Kontrolle ist hin-

gegen keineswegs besser. 
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an gegeben.4 Aber wie immer auch 
die wahre Größen ord nung ist: Man 
muss davon ausge hen, dass in bei-
den Ländern die Steuerhinterzie-
hung einen erheblichen Umfang 
angenommen hat.

Negative gesellschaftliche 
Auswirkungen

Dies hat für die Gesellschaft 
erhebliche negative Auswirkun-
gen. Ein zunehmendes Aus maß 
an Steuerhinterziehung führt dazu, 
dass die Steuersätze angehoben 
werden müssen, um die gleichen 
Leistungen erbringen zu können. 
Damit aber werden zusätzliche 
Anreize zur Steuerhinterziehung 
geschaffen, womit man sich in ei-
nen Teufelskreis begibt. Resultiert 
die Steuerhinterziehung aus einer 
Tätigkeit in der Schattenwirtschaft, 
ergibt sich zusätzlich ein Ausfall bei 
den Einnahmen der Sozialversiche-
rungen, was über die dann nötigen 
Beitragser höhungen ebenfalls zu-
sätzliche Anreize zur Steuerhin-
terziehung sowie zur Arbeit in der 
Schattenwirtschaft bewirkt. Man 
mag argumentieren, dass dabei 
zusätzliche Leistungen er bracht 
werden, so dass die Gesellschaft 
ohne Schattenwirtschaft insgesamt 
ärmer wäre. Dies stimmt freilich nur 
in kurzfristiger Betrachtungswei-
se: Würde man (z.B. durch extrem 
strenge Kontrollen) die Schatten-
wirtschaft kurzfristig zum Erliegen 
bringen, so ergäbe sich zunächst 
ein Leistungsausfall. Die bisher in 
der Schattenwirtschaft erstellten 
Leistungen könnten nur teilweise 
durch die offi zielle Wirtschaft er-
bracht werden, da ihre Erbringung 
dort teurer ist. Mittel- und länger-
fristig würden jedoch wegen der 

4 Siehe B.S. F re y,  L.P. F e l d : Deterrence 
and Morale in Taxation: An Empirical Ana-
lysis, CESifo Working Paper, Nr. 760, Mün-
chen, August 2002, S. 36. (http://www.cesi-
fo-group.de/portal/page/portal ifo¬Home/b-
publ/b3publwp/_wp_by_number?p_num-
ber=760 (08/04/08)).

dann niedrigeren Kosten von der 
offi ziellen Wirtschaft mehr Leis-
tungen nachgefragt und auch er-
stellt, die heute weder dort noch 
in der Schattenwirtschaft nachge-
fragt und damit überhaupt nicht 
bereitgestellt werden. Es ist daher 
außerordentlich fraglich, ob durch 
die Schattenwirtschaft tatsächlich 
auch längerfristig zusätzliche Leis-
tungen erbracht werden.

Dazu kommt, dass eine Ver-
harmlosung von Steuerhinterzie-
hung und Schattenwirtschaft zu 
einem Motivations-Transfer-Effekt 
führen dürfte, wie wir ihn aus an-
deren Bereichen ken nen.5 Wenn 
der Eindruck entsteht, dass die de-
mokratisch legitimierte Rechtsord-
nung in einem Bereich nicht mehr 
respektiert werden muss, gibt es 
keinen Grund, diese Haltung nicht 
auch auf andere Bereiche zu über-
tragen. Die dadurch entstehenden 
indirekten Effekte können in ihren 
gesellschaftlichen Auswirkungen 
noch viel negativer sein als die 
oben beschriebenen direkten Aus-
wirkungen.

Geringe Steuermoral

Die Tatsache, dass eine verbo-
tene Handlung häufi g begangen 
wird, bedeutet noch lange nicht, 
dass man das Verbot aufheben 
sollte. Schliesslich wird auch kaum 
jemand dafür plädie ren, dass La-
dendiebstahl straffrei sein sollte. 
Andererseits macht dies die Fra-
ge umso drän gender, weshalb 
so viele hier „sündigen“. Ein we-
sentlicher Grund dafür dürfte in 
der vergleichsweise schlechten 
Steuermoral liegen: Je geringer 
diese ist, desto häufi ger werden 
die Bürge rinnen und Bürger Steu-

5 Siehe hierzu z.B. B.S. F re y,  R. J e g e n : 
Motivational Interactions: Effects on Behavi-
our, in: Annales d‘Economie et de Statistique, 
63/64 ( 2001), S. 131-153. http://www.pse.
ens.fr/adres/anciens/n6364/ vol6364-08.pdf 
(08/04/08)).

ern hinterziehen. Dabei herrscht im 
deutschen Sprachraum häufi g ein 
Missverständ nis vor, indem Steu-
ermoral mit Steuerehrlich keit (weit-
gehend) gleichgesetzt wird. Tat-
sächlich aber handelt es sich um 
zwei verschiedene Dinge, einmal 
um eine mo rali sche Einschät zung 
und im zweiten Fall um kon kretes 
Handeln. Beides muss nicht not-
wendi gerweise über einstimmen.

Unabhängig von der Steuerehr-
lichkeit (und damit vom tatsächli-
chen Verhalten) kann die Steuer-
moral mit Hilfe von Umfragen er-
fasst werden. Hierzu gibt es heute 
zwei international vergleichende 
Datensätze, das International So-
cial Science Panel (ISSP) und den 
World Va lue Survey (WVS). Im ISSP 
erfolgt die Erfassung der Steuer-
moral mit folgender Fragestel-
lung:6 Um weniger Steuern zahlen 
zu müssen, gibt ein Steuerzahler 
nicht sein gesamtes Ein kommen 
an. Betrachten Sie dies als (i) nicht 
unrechtmäßig, (ii) ein bisschen 
unrechtmä ßig, (iii) unrechtmäßig, 
oder (iv) schwer unrechtmäßig?7 

Ordnet man den einzelnen Ant-
worten Werte von 1 bis 4 zu, wo-
bei „1“ die geringste und „4“ die 
stärkste Steuermoral abbildet, und 
bildet man gewichtete Mittelwerte, 
dann ergibt sich daraus ein Index, 
dessen Wertebereich zwischen 
1 und 4 liegt.8 Dessen Mittelwert 
liegt bei 2,93 mit einer Standard-
abweichung von 0,24. Der Wert für 
die Schweiz liegt mit 2,65 schon 
deut lich unter dem Mittelwert; die 
Schweiz liegt damit auf Platz 24 von 

6 Die Werte des ISSP fi nden sich unter http://
www.za.uni-koeln.de/data/en/issp/code-
books/s3190cdb.pdf, S. 133 (Frage V16 für 
die Steuermoral).

7 Die genauen Kategorien sind: (i) not wrong, 
(ii) a bit wrong, (iii) wrong, (iv) seriously 
wrong.

8 Die hier betrachteten Werte sind nationale 
Mittelwerte. Die gesamte Stichprobe umfasst 
bei den ISSP-Daten 39 034 Personen, im 
WVS 89 678 Personen.
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32 in der Stichprobe ent haltenen 
Ländern. In Ostdeutschland ist die 
Steuermoral kaum schlechter, mit 
einem Wert von 2,76 kommt es 
auf den 25. Platz. Dagegen kommt 
Westdeutschland mit einem Wert 
von 2,57 nur auf den drittletzten 
Platz von 32 betrachteten Ländern. 
Insgesamt aber scheint die Steuer-
moral in beiden Län dern sehr ge-
ring zu sein.

Die (sinngemäße) Fragestellung 
im World Value Survey (WVS) ist 
leicht anders:9 Glauben Sie, dass 
es immer, niemals, oder gelegent-
lich gerechtfertigt werden kann, 
Steuern zu hinterziehen, wenn sich 
die Gelegenheit dazu bietet? 

Dabei wird den Befragten eine 
10-Punkte-Skala vorgelegt, wo-
bei „1“ bedeutet, dass Steuer-
hinterziehung nie, und „10“, dass 
sie immer gerechtfertigt werden 
kann. Wie bei den ISSP-Daten 
kann man daraus einen Index bil-
den. Sein Mittelwert liegt bei 2,27 
mit einer Standard abwei chung von 
0,69. Die Schweiz hat einen Wert 
von 2,65 und kommt damit auf 
den 60. Platz, Deutschland erhält 
mit einem Wert von 2,37 den 53. 
Platz von 80 betrachteten Ländern. 
Im Gegensatz zur Schweiz ist das 
Ergebnis für Deutschland damit et-
was besser als mit den ISSP-Daten. 
Dennoch bleibt festzustellen, dass 
die Steuermoral in beiden Ländern 
recht gering zu sein scheint.10

Nun ist, wie vorliegende Unter-
suchungen zeigen, die Steuermo-
ral zwar nur ein Bestim mungsfaktor 
der Steuerehrlichkeit unter ande-

9 Siehe R. I n g e l h a r t  et al.: Human Beliefs 
and Values: A Cross-Cultural Sourcebook 
Based on the 1999-2002 Values Surveys, Si-
glo XXI Editores, Mexico 2004, Frage F116.

10 Betrachtet man die Daten genauer, fällt 
auf, dass die Rangkorrelation für die 28 Staa-
ten, die in beiden Stichproben enthalten sind, 
mit 0,546 etwas gering ist. Dies lässt Zweifel 
an der Aussagekraft der Daten aufkommen. 
Bessere Daten stehen freilich derzeit nicht 
zur Verfügung.

ren, aber ein wichtiger.11 Damit 
stellt sich die Frage nach mögli-
chen Einfl ussfaktoren auf die Steu-
ermoral, und zwar insbesondere 
solchen, die durch politische Maß-
nahmen beeinfl ussbar sind. Zwar 
kann man Steuermoral predigen, 
aber dies dürfte kaum Aussicht auf 
Erfolg haben. 

Fairness des Steuersystems

Wie R.W. McGee in einer Reihe 
von Studien zeigt, die er mit ver-
schiedensten Ko au to rin nen und 
Koautoren zusammen verfasst hat, 
ist die Fairness des Steuersystems 
neben der Höhe der Steuern ein 
wesentlicher Bestimmungsfaktor 
für die Steuermoral.12 Die Höhe der 
gesam ten Steuerbelastung hängt 
wesentlich von den Aufgaben ab, 
welche der Staat über nommen hat 
bzw. nach Auffassung der Bürgerin-
nen und Bürger übernehmen soll. 
Wol len sie z.B. einen Wohlfahrts-
staat nach skandinavischem Vor-
bild, sind sie auch bereit, entspre-
chende Steuern zu zahlen. Nicht 
umsonst scheint die Schatten-
wirtschaft in den skandinavischen 
Staa ten deutlich geringer zu sein 
als z.B. in Italien, obwohl die Steu-
ern dort deutlich höher sind.13 Aber 
ein gleich hohes Steueraufkommen 
kann bezüglich seiner Fairness von 
den Bür gen sehr unterschiedlich 
beurteilt werden, je nachdem was 
es für wen an Ausnahmeregelun-
gen bereit hält. Selbstverständlich 
passt eine Steuererklärung kaum 
jemals auf einen Bierdeckel, und es 
wird immer eine Reihe berechtigter 
Abzugsmöglichkeiten geben. Aber 

11 Siehe z.B. B.S. F re y,  H. We c k -H a n -
n e m a n n : The Hidden Economy as an ‘Un-
observed’ Variable, in: European Economic 
Review 26 (1984), S. 33-53.

12 Siehe z.B. R.W. M c G e e , I. N i c k e r s o n , 
W. F e e s : The Ethics of Tax Evasion: A Com-
parative Study of Germany and the United 
States, Working Paper, Barry University, Mi-
ami, Oktober 2006.

13 Siehe hierzu F. S c h n e i d e r, a.a.O., S. 20.

das derzeitige deut sche Steuer-
system hat die Grenze dessen, 
was in dieser Hinsicht sinnvoll ist, 
wohl weit über schritten: Eine er-
hebliche Vereinfachung wäre mög-
lich. Damit könnte vermutlich auch 
die Be mes sungsgrundlage verbrei-
tert werden, was eine Senkung der 
Sätze ermöglichte und damit den 
Anreiz zur Steuerhinterziehung ver-
min derte. 

Wichtig für die Fairness eines 
Steuersystems ist auch, dass die 
Bürgerinnen und Bürger davon 
überzeugt sind, dass grundsätzlich 
alle gleich behandelt werden. Dem 
widersprechen viele Abzugsmög-
lichkeiten, mit denen bestimmte 
Aktivitäten subventioniert werden 
sollen. Abgesehen davon, dass 
bei genauerer Betrachtung äußerst 
fraglich ist, ob diese ökonomisch 
wirklich Sinn machen, beeinträch-
tigen sie die Fairness des Steu-
ersystems, wenn sie, was in aller 
Regel der Fall ist, nur Beziehern 
hoher Einkommen offen stehen. 
Und Ähnliches gilt, wenn, was in 
den Medien behauptet wurde, 
Bundesländer bei der Ansiedlung 
von Unterneh men tatsächlich da-
mit werben, dass sie keine stren-
gen Betriebskontrollen machen. 
Was soll ein kleiner Unternehmer, 
der mit seinem Betrieb nicht in ein 
anderes Bundesland ausweichen 
kann, davon halten?

Zur Fairness gehört schließlich 
auch, dass diejenigen, die an der 
Schwarzarbeit massiv verdienen, 
entsprechend zur Rechenschaft 
gezogen werden. Hier geht es nicht 
um den kleinen Handwerksgesel-
len, der sich nebenher etwas ver-
dient, sondern um jene Unterneh-
mer, die systematisch Schwarzar-
beiter (zum Teil zu Hungerlöhnen) 
einstellen und dabei in großem Stil 
Steuern und Sozialabgaben hin-
terziehen. Selbstverständlich kann 
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man mit Kontrol len und Strafen 
nicht jegliches illegale Handeln un-
terbinden, aber man sollte, soweit 
dies mög lich ist, auch nicht zulas-
sen, dass illegales Handeln sehr 
profi tabel wird.

Politische 
Handlungsmöglichkeiten

All jene Maßnahmen, welche die 
Fairness des Steuersystems er-
höhen und damit einen indirekten 
Effekt ausüben, dürften auch direkt 
einen dämpfenden Effekt auf das 
Ausmaß der Steuerhinterziehung 
haben. Das Gleiche gilt auch für je-
ne Maßnahmen, die den Bürgerin-
nen und Bürgern mehr Mitsprache 
in politischen Angelegenheiten ge-
ben. Wie bereits H. Weck-Hanne-
man und W.W. Pommerehne sowie 
kürzlich auch L.P. Feld und B.S. 
Frey gezeigt haben,14 ist in den 
Schweizer Kantonen die Steuerhin-
terziehung umso geringer, je mehr 
direkte Mitbestimmungsrechte ihre 
Stimmbürger in fi nanziellen Ange-
legenheiten haben und je stärker 
diese damit über die Verwendung 
ihrer Steuergelder mitentschei-

den können. Das Gleiche dürfte 
auch für das Ausmaß der lokalen 
und regionalen Autonomie (bzw. in 
Deutschland jener der Bundeslän-
der) gelten. 

Es gibt somit gute Gründe zu 
versuchen, Schattenwirtschaft 
und Steuerhinterziehung ein-
zudämmen. Dabei einzig auf das 
Strafrecht zu setzen, reicht jedoch 
nicht aus; schließlich wissen wir 
auch aus anderen Bereichen, dass 
es neben der Abschreckung we-
sentliche andere Faktoren gibt, 
die dazu führen, dass die Mehr-
heit der Bürgerinnen und Bürger 
in demokrati schen Gesellschaften 
die Gesetze in aller Regel einhal-
ten.15 Es geht auch um die Hebung 
der Steuermoral. Dies kann nicht 
befohlen werden, aber die Politik 
ist dabei auch nicht machtlos. We-

sentlich ist dabei, dass die Bürge-
rinnen und Bürger verstärkt den 
Eindruck erhalten, dass mit ihren 
Steuergeldern sinnvoll und spar-
sam umgegangen wird. Aber auch 
das Strafrecht ist dabei wichtig, es 
muss verhältnismäßig und fair ein-
gesetzt werden, und es darf nicht 
der Ein druck entstehen, dass man 
die Kleinen hängt und die Großen 
laufen lässt. 

Es ist freilich auch notwendig, 
dass die Anreize zur Steuerhin-
terziehung verringert wer den. 
Schließlich hat diese wieder Rück-
wirkungen auf die Steuermoral. 
Und zudem zeigt das Bei spiel der 
Schweiz, zumindest wenn man den 
Ergebnissen von F. Schneider (und 
nicht den Daten von B.S. Frey und 
L.P. Feld) glaubt, dass die Steuer-
ehrlichkeit auch in einem Land mit 
im Vergleich zu anderen Ländern 
geringer Steuermoral hoch sein 
kann, wenn die übrigen Um stände 
entsprechend günstig sind.

Dieter Ondracek

Steuerverwaltung stärken!

dere dagegen versuchen alle le-
galen Mittel bis zur letzten Nische 
auszukosten oder werden sogar 
gesetzesuntreu und begehen Steu-
erhinterziehung, um des eigenen 
Vorteils willen. 

Wenn das Steuerrecht aber ins-
gesamt akzeptiert werden soll, 
ist der Staat gehalten, die legalen 
Möglichkeiten der Steuerersparnis 
weitgehend einzuschränken und 
alles daranzusetzen, jene, die sich 

Bürgerinnen und Bürger erkennen 
offenbar nicht, dass unser Gemein-
wesen nur funktioniert, wenn sich 
alle an die Spielregeln halten. Wer 
staatliche Leistungen fordert, muss 
auch bereit sein, die dafür notwen-
digen Finanzmittel zur Verfügung 
zu stellen. 

Ein großer Teil der Mitbürgerin-
nen und Mitbürger erkennt diese 
Grundposition an und zahlt treu 
und brav den Steuergroschen. An-

Unser Grundgesetz gibt die 
Besteuerung nach Leistungs-

fähigkeit vor. Weiter ist dort das 
Gleichmaß der Besteuerung be-
stimmt. Dies sind die Grundpfei-
ler einer gerechten Besteuerung. 
Wenn jede Mitbürgerin und jeder 
Mitbürger sich an die Spielregeln 
halten würden, wäre die Besteue-
rung relativ einfach durchzuführen. 
Leider ist aber der Steuerspartrieb 
ganz besonders ausgeprägt. Die 

15 Siehe hierzu z.B. T.R. Ty l o r : Procedural 
Fairness and Compliance with the Law, in: 
Schweizerische Zeitschrift für Volkswirtschaft 
und Statistik, 133/2-2 (1997), S. 219-240.

14 Siehe H. We c k - H a n n e m a n n ,  W.W. 
P o m m e re h n e : Einkommensteuerhinter-
ziehung in der Schweiz: Eine empirische 
Analyse, in: Schweizerische Zeitschrift für 
Volkswirtschaft und Statistik 125 (1989), S. 
515-556; sowie L.P. F e l d ,  B.S. F re y : Trust 
Breeds Trust: How Taxpayers are Treated, 
in: Economics of Governance, 2 (2001), S. 
87-99.



Wirtschaftsdienst 2008 • 4234

ZEITGESPRÄCH

gesetzeswidrig verhalten, an die 
Kasse zu holen. Wenn dies nicht im 
ausreichenden Maße geschieht, ist 
der ehrliche Steuerzahler der Dum-
me. Er wird aber nicht immer der 
Dumme sein wollen und versuchen, 
seine Steuern selbst zu gestalten. 
Der Schlüssel und die Grundvor-
aussetzung für eine gleichmäßige 
Besteuerung ist eine ausreichende 
Steueraufsicht. 

Da nun – ausgelöst durch eine 
über den BND angelieferte CD-
ROM – Daten und Fakten sicht-
bar werden, die auf umfangreiche 
Steuerhinterziehung hinweisen 
,wird deutlich, dass die Steuerver-
waltung durch den Gesetzgeber 
nicht ausreichend in die Lage ver-
setzt worden ist, wirksame Steu-
eraufsicht zu üben. Politik und 
Gesellschaft ringen schockiert 
nach Atem – es wird hitzig über 
Steuermoral und Steuerehrlich-
keit debattiert. Manche sehen das 
Renommee der Managerelite und 
damit des gesamten Wirtschafts-
standorts Deutschland in Gefahr. 
Gefordert werden drastische Maß-
nahmen im Kampf gegen Steuer-
hinterziehung und -kriminalität. 

Das Ausmaß dieses Steuererd-
bebens führt zu zwei Kernfragen: 
Wie ist es möglich, über Jahre 
hinweg unbemerkt Gelder im Aus-
land anzulegen und Erträge zu ver-
schweigen? Warum sorgt der Staat 
nicht dafür, dass alle Bürgerinnen 
und Bürger unterschiedslos die 
gesetzlich geschuldeten Steuern 
auch tatsächlich bezahlen?

Bei diesen zentralen Fragen zu 
Steuergerechtigkeit und -moral 
wird zumindest dem Arbeitnehmer 
schnell klar, dass er in aller Regel 
im Hintertreffen ist. Selbst wenn 
er sich illegale Vorteile verschaffen 
wollte, hätte er nur sehr begrenzte 
Möglichkeiten, steuerunehrlich zu 
sein. Schwarzarbeit und ein paar 

kleinere Falschangaben in der 
Steuererklärung sind die einzigen 
ihm bleibenden Schlupfl öcher. Von 
seinem Verdienst behält der Ar-
beitgeber die Lohnsteuer ein und 
führt sie direkt an das Finanzamt 
ab. Höhere Werbungskosten oder 
Sonderausgaben müssen jährlich 
beim Finanzamt geltend gemacht 
werden. 

Bei den übrigen Einkommensar-
ten stellt sich die Situation anders 
dar. Die Einkünfte aus Gewerbebe-
trieb, aus selbstständiger Arbeit, 
aus Land- und Forstwirtschaft, aus 
Vermietung und Verpachtung und 
aus Kapitalerträgen müssen dem 
Finanzamt umfassend erklärt wer-
den, damit die vollständigen Steu-
ern berechnet und erhoben werden 
können. Kontrollmechanismen gibt 
es in diesen Bereichen nur wenige. 

Die Unehrlichkeit und damit die 
Steuerhinterziehung beginnt bei ei-
ner falschen oder unvollständigen 
Steuererklärung. Dies kann aus Ver-
sehen geschehen, oder die Erklä-
rung wird mit voller Absicht falsch 
abgegeben. Die Finanzverwaltung 
ist gehalten, im Veranlagungsver-
fahren die Steuererklärung auf ihre 
Richtigkeit und Vollständigkeit hin 
zu prüfen. Der Bearbeiter im Fi-
nanzamt muss dabei im Grundsatz 
von der Richtigkeit der Steuererklä-
rung ausgehen, wobei Auffälligkei-
ten und Unplausibilitäten eigentlich 
aufgeklärt werden müssten. An 
dieser Stelle beginnt das Dilemma 
der Steuerverwaltung.

Drastischer Anstieg
 der Fallzahlen

Im Bundesgebiet sind die steu-
erlich relevanten Fallzahlen von 
37 318 722 im Jahr 2001 auf 
38 425 264 im Jahr 2006 gestie-
gen. Dies ist ein Anstieg von 1,1 
Mio. Fallzahlen oder 2,9%. Das 
Personal in der Steuerverwaltung 
verringerte sich im gleichen Zeit-

raum von 117 969 auf 107 245 
Beschäftigte, also um 10 427 oder 
9,1%. Steigende Arbeitsfallzahlen 
in der Innendienstveranlagung ver-
bunden mit sinkendem Personal-
bestand führen unweigerlich dazu, 
dass nicht mehr ausreichend Zeit 
dafür zur Verfügung steht, Steuer-
erklärungen auf ihre Richtigkeit und 
Vollständigkeit hin zu überprüfen. 

Für den oben genannten Zeit-
raum stieg die Zahl der Unter-
nehmen im Bundesgebiet von 
4 814 392 auf 5 088 990, was ei-
nen Anstieg von 274 000 Betrieben 
oder 5,7% bedeutet. Die Zahl der 
Betriebe stieg im Bundesgebiet 
von 6 961 002 auf 7 340 639 und 
damit um 5,5%. Die Zahl der Be-
triebsprüfer dagegen sank für den 
Zeitraum 2001 bis 2005 von 11 019 
auf 10 619 Prüferinnen und Prüfer. 
Folge war, dass die Zahl der Be-
triebsprüfungen um rund 10 000 
abnahm. Trotzdem stieg das durch 
Betriebsprüfungen festgestellte 
Mehrergebnis von 12,679 Mrd. auf 
13,534 Mrd. Euro. Pro Prüfer waren 
dies im Jahr 2005 1,27 Mio. Euro – 
rein rechnerisch entfallen auf einen 
Prüfer 691 Unternehmen. 

Die Zahl der Steuerfahndungs-
prüfer stieg im Bundesgebiet von  
2071 auf 2100 geringfügig an. 
Das durch die Fahndung erwirt-
schaftete Mehrergebnis stieg von 
1,523 Mrd. auf 1,720 Mrd. Euro. 
Im Durchschnitt entfallen auf einen 
Fahnder 3495 Unternehmen – auf 
die Steuerfälle bezogen bedeutet 
dies pro Fahnder 18 297 Fälle. 

Leistungsgrenze 
der Steuerverwaltung erreicht

Bei diesen Zahlen wird deutlich, 
dass die Steuerverwaltung ins-
gesamt an ihrer Leistungsgrenze 
angelangt ist. Vor allem die Steuer-
fahndung hat nicht nur die Aufga-
be, eingehende Verdachtsanzeigen 
und -meldungen auszuwerten und 
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entsprechend umzusetzen, son-
dern sie hat darüber hinaus auch 
aktive Steueraufsicht zu üben. Die-
ses Aufgabenfeld liegt jedoch weit-
gehend brach, da die notwendigen 
personellen Kapazitäten nicht vor-
handen sind. 

Steueroasen sind längst bekannt

Die Deutsche Steuer-Gewerk-
schaft thematisierte frühzeitig und 
nachdrücklich die personellen 
Fehlentwicklungen in der Steuer-
verwaltung. Warnungen, Vorschlä-
ge und Forderungen der Deutschen 
Steuer-Gewerkschaft wurden von 
den politisch Verantwortlichen in 
der Vergangenheit nicht oder nur 
halbherzig aufgenommen. Fälle 
von Steuerhinterziehung, wie sie 
jetzt aus der Liechtenstein-Aktion 
bekannt werden, hätten teilweise 
auch von der Steuerverwaltung 
selbst aufgedeckt werden können. 
So wurde bereits im Jahr 1994 von 
der Steuerfahndung in Nordrhein-
Westfalen eine Geldspur nach 
Luxemburg aufgedeckt. Zentrale 
Fahndungsermittlungen bei sämt-
lichen deutschen Großbanken för-
derten dabei Erstaunliches zu tage. 
Deutsche Banken halfen bei der 
Verschleierung von Überweisungen 
in Richtung Luxemburg kräftig mit. 
Nummernkonten und Phantasie-
namen wurden aufgedeckt und in 
langwierigen Ermittlungen enttarnt. 
Mehrere einhunderttausend Fälle 
wurden in den 90er Jahren aufge-
deckt. Im Gegensatz zum aktuellen 
Steuerskandal waren die Einzelbe-
träge jedoch nicht so groß und die 
Namen der Steuerhinterzieher nicht 
so spektakulär, weshalb die Öffent-
lichkeit von den Ermittlungen auch 
nur teilweise Kenntnis nahm. Der 
Aufschrei in der Bevölkerung war 
nicht vorhanden, die Politik nahm 
die Missstände nicht zum Anlass 
für legislatives Handeln. 

Die Steueroase Liechtenstein 
ist den Fahndern als Hort doppel-
ter Sicherheit längst bekannt. Das 
Schweizer Bankgeheimnis, zusätz-
lich getarnt durch Stiftungen mit 
Decknamen und Briefkästen bei 
denen nur die Treuhänder sichtbar 
werden, lädt zur Steuerhinterzie-
hung und -gestaltung geradezu 
ein. Es ist damit nur eine Frage der 
Zeit, bis auch Informationen aus 
der Schweiz auftauchen.

Was ist zu tun, um das Phäno-
men der Steuerhinterziehung ein-
zudämmen, die von weiten Teilen 
der Bevölkerung als eine Ursa-
che fehlender Steuergerechtigkeit 
empfunden wird?

Personal verstärken

Eine der Kernforderungen der 
Deutschen Steuer-Gewerkschaft 
in einem effektiven Kampf gegen 
Steuerunehrlichkeit und -hinter-
ziehung ist die Verstärkung des 
Personals der Steuerverwaltung. 
Der Innendienst in den Finanzäm-
tern ist personell so auszustatten, 
dass mehr Zeit für die Bearbeitung 
einzelner Sachverhalte bleibt, um 
Unplausibilitäten zu erkennen und 
diesen nachgehen zu können. Min-
destens 5000 Arbeitskräfte zusätz-
lich werden dafür benötigt. Neben 
der spürbaren Verstärkung des In-
nendienstes müssen vor allem Be-
triebsprüfung und Steuerfahndung 
personell aufgestockt werden. Die 
Wahrscheinlichkeit, dass es zeit-
nah zu einer Betriebsprüfung kom-
men kann, muss dabei erkennbar 
erhöht werden. Rein rechnerisch 
werden derzeit im Bundesdurch-
schnitt etwa 3% der Betriebe 
jährlich geprüft. Im Gesamtdurch-
schnitt ist alle 33 Jahre mit einem 
Betriebsprüfer zu rechnen. Eine 
solche Prüfungsquote lädt zur 
Steuerunehrlichkeit ein. Nach An-
sicht der Deutschen Steuer-Ge-
werkschaft sind wenigstens 4000 

Prüfer mehr erforderlich, um deut-
lich zu machen, dass in kürzeren 
Abständen mit Betriebsprüfungen 
zu rechnen ist. 

Notwendig ist aber auch, die 
Zahl der Steuerfahnder von derzeit 
2100 um mindestens 1000 Kolle-
ginnen und Kollegen aufzustocken. 
Auch ohne solche Fahndungsson-
deraktionen wie die Liechtenstein-
Affäre liegt in den Fahndungsstel-
len Arbeit für mehrere Jahre auf 
Halde. Um international tätige Be-
trüger wirkungsvoll stellen zu kön-
nen, ist die Einrichtung einer Bun-
dessteuerfahndung notwendig. 
Erfahrene Steuerfahnder können in 
dieser neuen Bundesbehörde dann 
vor allem für grenzüberschreitende 
Steuerkriminalität zuständig sein. 

Deckung des Personalbedarfs 
sicherstellen!

Im Zuge der weiteren politischen 
Debatten zur Föderalismuskom-
mission II ist es notwendig, dass 
der in einer bundeseinheitlich erho-
benen Personalbedarfsberechnung 
ausgewiesene Personalbedarf in 
den Ländern verpfl ichtend gedeckt 
wird. Steuermehreinnahmen, die 
die Länder infolge verstärkter Au-
ßenprüfungen erzielen, müssen im 
Land verbleiben und dürfen nicht 
an den Bund oder über den Län-
derfi nanzausgleich abgeführt wer-
den. Nur so haben die Länder ein 
wirkliches Interesse daran, mehr 
Steuern zu generieren und die 
Steuerpolitik nicht als wirtschaft-
liche Standortpolitik zu missbrau-
chen.

Steuervereinfachung notwendig

Effektives Mittel im Kampf gegen 
Steuerhinterziehung und -kriminali-
tät ist eine durchgreifende Steuer-
vereinfachung. Auf der einen Seite 
würden sich Fallzahlen und damit 
der Aufgabenzuwachs der Steu-
erverwaltung entscheidend verrin-
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gern. Daneben stärken klare steu-
errechtliche Strukturen die Akzep-
tanz beim Steuerbürger.

Notwendig wäre aus Sicht der 
Deutschen Steuer-Gewerkschaft, 
die bestehenden Strafrahmen in 
Fällen von Steuerhinterziehung 
auszuschöpfen und weniger 
„Deals“ – beispielsweise Einstel-
lung gegen Geldstrafe oder durch 
Strafbefehle – mit Steuerpfl ichti-
gen zuzulassen. Mit der zum Jah-
reswechsel 2007/2008 wirksamen 
Abschaffung des Straftatbestan-
des der gewerbs- oder banden-
mäßigen Steuerhinterziehung 
nach § 370 a Abgabenordnung hat 
der Gesetzgeber nach Ansicht der 
Deutschen Steuer-Gewerkschaft 
darüber hinaus ein falsches Sig-
nal in Richtung Steuerkriminalität 
gesendet, denn die Tathandlun-
gen werden mit § 370 Abgaben-
ordnung nur noch als Vergehen 
sanktioniert. Gerade aus Praxis-
sicht ist es nach Ansicht der Deut-
schen Steuer-Gewerkschaft bei 
schwerem Steuerbetrug strafpo-
litisch verfehlt, diesem Täterkreis 
die strafbefreiende Selbstanzeige 
nach § 370 a Abgabenordnung zu 
ermöglichen. 

Abgeltungsteuer ist 
abzuschaffen

Die Steuerhinterziehungsrate 
fällt gerade bei den Einkünften aus 
Kapitalvermögen und bei den ver-
wirklichten Spekulationsgewinnen 
bei Wertpapierverkäufen beson-
ders hoch aus. Für diesen Bereich 
hatte der Gesetzgeber zunächst 
den richtigen Ansatz gewählt, die 
Erträgnisaufstellung in Form der 
Anlage KAP anzupassen und in 
den Erträgnisaufstellungen auch 
die Spekulationsgewinne auszu-
weisen. Nach Ansicht der Deut-
schen Steuer-Gewerkschaft wäre 
es richtig gewesen, diese Erträg-
nisaufstellung elektronisch der 

Steuerverwaltung zuzuleiten, so 
wie dies bei Rentenmitteilungen 
und Lohndaten geschieht. 

Stattdessen ging der Gesetz-
geber den falschen Weg und ent-
schied sich für eine defi nitive Ab-
geltungsteuer mit einem Satz von 
25%. Dadurch wird die Einkunfts-
art Kapitalvermögen im Vergleich 
zu den anderen sechs Einkom-
mensarten privilegiert und begüns-
tigt. Für diese Sonderbehandlung 
bestehen nach Ansicht der Deut-
schen Steuer-Gewerkschaft keine 
Rechtfertigungsgründe. Vielmehr 
geht davon das Signal aus, dass 
der Staat Kapitaleinkünfte scho-
nender besteuern will als andere 
Einkünfte.

Die Abgeltungsteuer erschwert 
zudem künftig das Aufdecken von 
Unplausibilitäten und Steuerhin-
terziehung, weil wichtige Verpro-
bungsmöglichkeiten fehlen. Bei 
großen Einkommensbeziehern 
ist davon auszugehen, dass nicht 
jährlich sämtliche Einkünfte für 
den Konsum ausgegeben werden 
– vielmehr sammelt sich Kapital 
an. In der Steuererklärung müss-
ten solche Kapitalerträge auftau-
chen, wenn nicht, wären in einem 
solchen Fall Nachforschungen 
geboten. Künftig kann diese Plau-
sibilitätsprüfung nicht mehr vorge-
nommen werden, weil der Großteil 
der Kapitalerträge unter die Abgel-
tungsteuer fällt und damit in der 
Einkommensteuererklärung nicht 
mehr sichtbar wird. Die Abgel-
tungsteuer macht das Steuerrecht 
darüber hinaus komplizierter und 
unübersichtlicher – die Deutsche 
Steuer-Gewerkschaft fordert da-
her die Rücknahme dieser gesetz-
lichen Regelung. 

Steuerschlupfl öcher in Europa 
schließen

Als Konsequenz aus der Liech-
tenstein-Affäre ist die europäi-

sche Zinsrichtlinie zu korrigieren. 
Das Kontrollmitteilungsverfahren 
muss obligatorisch werden – die 
Ausnahme, anstelle des Kon-
trollmitteilungsverfahrens eine 
Abgeltungsteuer zu erheben, ist 
abzuschaffen. Weiterhin muss die 
Zinsrichtlinie sämtliche Kontenin-
haber erreichen. Heute greift die 
Meldepfl icht bzw. der Abgeltungs-
abzug nur bei Konten, die von 
natürlichen Personen eingerichtet 
werden. Dieser Umstand lädt ge-
rade dazu ein, Briefkastenfi rmen 
oder Stiftungen dazwischen zu 
schalten. 

Weiterhin ist auf Bundesebene 
eine zentrale Stelle einzurichten, 
die gezielt Finanzströme in Steu-
eroasenländer beobachtet, regis-
triert und auswertet. Für solche 
Vorgänge sind Meldepfl ichten der 
Banken einzuführen. Die Grund-
sätze der Geldwäscherichtlinie 
sind auch für die Bekämpfung der 
Steuerhinterziehung auszubauen. 

Nach Ansicht der Deutschen 
Steuer-Gewerkschaft muss si-
chergestellt werden, dass sich 
Steuerpfl ichtige künftig nicht mehr 
durch Wohnsitzverlagerungen der 
deutschen Besteuerung entziehen 
können. Die unbeschränkte Steu-
erpfl icht ist nicht an den Wohnort, 
sondern an die Staatsbürgerschaft 
zu knüpfen. 

Der Staat steht seinen geset-
zestreuen Bürgerinnen und Bürger 
gegenüber in der Pfl icht, alles da-
für zu tun, auch von den Steuerun-
ehrlichen die Steuern einzutreiben. 
Nur unter dieser Bedingung wird 
das Steuerrecht akzeptiert. Der 
Staat ist verpfl ichtet, das Gleich-
maß der Besteuerung sicherzu-
stellen, anderenfalls würde das 
gesamte Steuerrecht gegen unser 
Grundgesetz verstoßen.


